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Hallo callum,

"Kann man mir auch sagen, was für ein Wert diese "Bescheinigung über die Teilnahme an der
Pädagogische Einführung" hat?"

=> die "Pädagogische Einführung in den Schuldienst" dauert ein Jahr. Danach hast du eine
Lehrerlaubnis NICHT Lehrbefähigung für dein Fach (Englisch). Sie gilt nur für NRW. Mit der
Lehrerlaubnis wirst du schlechter als ein regulärer Lehrer bezahlt und kannst auch nicht
verbeamtet werden.

"Ich denke, ich habe irgendwo gelesen, daß man nach 2 Jahren als Seiteneinsteiger auch
*ohne* 1. Staatsexamen den berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst machen könnte."

=> http://www.schulministerium.nrw.de/ZBL/Wege/Seite…teneinstieg.pdf

=> http://www.schulministerium.nrw.de/BP/LEOTexte/Er…-10-06_OBAS.pdf

Textmarker

1https://www.lehrerforen.de/thread/23502-seiteneinstieg-nrw-tap/?postID=190825#post190825

http://www.schulministerium.nrw.de/ZBL/Wege/Seiteneinstieg/SeiteneinstiegBeruf/Informationsbroschuere_zum_Seiteneinstieg.pdf
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/LEOTexte/Erlasse/2009-10-06_OBAS.pdf
https://www.lehrerforen.de/thread/23502-seiteneinstieg-nrw-tap/?postID=190825#post190825

